
Krefeld, den 2. April 2020 

Oberb�rgermeister der Stadt Krefeld  
Fachbereich 61 - Stadt- und Verkehrsplanung - 
Parkstra§e 10  
47829 Krefeld  

Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 830 sowie 7. �nderung des 
Fl�chennuntzungsplans 

Wir �u§ern uns hiermit als die Eigent�mer des in die Denkmalliste der Stadt Krefeld 
unter der Nummer 195 eingetragenen Denkmals ãReinigungsanlageÒ, Rundweg 
20-22, 47829 Krefeld. Die privaten Eigent�mer sind Christoph Becker, Klaus 
Korbmacher, Till Preis, Andreas St�neberg.  

Aus unserer Perspektive ist im vorliegenden Entwurf, sowohl in fachlicher, evtl. auch 
rechtlicher Sicht, der Kulturg�terschutz nicht zufriedenstellend ber�cksichtigt. Weder 
die Inhalte zum Schutzgut ãKulturelles Erbe/Kulturg�terÒ sind zureichend  ermittelt, 
beschrieben, bewertet worden noch ist der Pr�fumfang die bei diesem speziellen, da 
�berkommunal bedeutenden Denkmal, gebotene Tiefe im vorliegenden Planentwurf 
ausreichend erkennbar. 

Als Eigent�mer k�nnen wir diese Fachaufgaben gar nicht leisten, m�chten aber die 
Gelegenheit nun nutzen, das Vorhaben aus der Perspektive des Eigent�mers zu 
beleuchten und ho!en, dass diese und nachfolgende Planungen, die im Anschluss 
genannten Aspekte, in Zukun" geb�hrend ber�cksichtigen werden. 

Das Kl�rwerk wird zurzeit instand gesetzt,  
- weil die erheblichen Sch�den,  
- die der Stadt Krefeld bekannt sind,  
- deren Ursachen im Einßussbereich der Stadt Krefeld lagen,  
- nach weiteren Jahrzehnten der unterbliebenen Umnutzung,  
- in juristischem als auch in ideellem Sinne,  
- seit langen Jahren notwendig sind.  

. Die ãUmnutzung" des ehemaligen Kl�rwerks in ãvollem UmfangÒ erst nach einer 
eingehenden und umfangreichen Instandsetzung m�glich.  

Gem�§ ¤ 1 Abs. 1 DSchG NRW kommen wir als Eigent�mer der Pßege des 
Baudenkmals vollkommen und dar�ber hinausgehend nach.  
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Unsere vorausschauenden Szenarien gem�§ ¤ 9 DSchG NRW zur Umnutzung liegen 
der Stadt Krefeld geraume Zeit vor. Die Nutzung eines Denkmals tr�gt zu seiner 
Substanzerhaltung auf Dauer bei. Ohne Nutzung wird das Denkmal (jedes 
Baudenkmal) nicht langfristig erhalten werden k�nnen. 

Die nun vorgelegte Planung zum Bebauungsplan Nr. 830 und 7. �nderung des 
Fl�chennutzungsplans der Stadt Krefeld ber�cksichtigt weder die grundlegenden 
Aspekte, die den gebotenen Erhalt und die daraus implizierte Umnutzung betre!en, 
noch erfassen Sie das Potential, dass dieses Denkmal f�r die B�rger der Stadt, die 
Lebensqualit�t, als es auch an �berregionaler Strahlwirkung - welche wiederum der 
Stadt selbst schon heute zu Gute kommt - hat. 

In der Vergangenheit haben wir auf unsere Initiative hin bereits mehrfach mit den 
Fachabteilungen des Stadtplanungsamtes - Kontakt aufgenommen. Die Ausk�n"e 
von dort waren leider insgesamt bisher nicht geeignet, von einer gebotenen pro-
aktiven, kooperativen und zukun"sgerichteten Zusammenarbeit ausgehen zu 
k�nnen. Dieser Planungsentwurf best�tigt leider diese Vermutung.  

Wir als Eigent�mer, die den Erhalt dieses kulturelle Erbes nicht nur verantworten, 
sondern auch selbst Expertise erworben und mit allen Beteiligten geteilt haben, sind 
weder befragt noch zu Planungen im fr�hen Stadium zugezogen worden.  

�bergeordnete Konventionen und Chartas, welche den Charakter von Rechtsnormen 
haben und dar�ber hinaus bei Pr�fungen zu ber�cksichtigen sind, wurden hier 
gerade in Bezug auf das in die Denkmalliste eingetragene Kl�rwerk nicht oder nicht 
ausreichend beachtet.  

Grundlegenden Verpßichtungen an die wir als Eigent�mer - aber auch die Stadt als 
Planungsbeh�rde  sich halten m�ssen, sind in den folgenden Konventionen und 
Chartas niedergelegt:  

1. Charta von Venedig, Artikel 6 (Zur Erhaltung eines Denkmals geh�rt die 
Bewahrung eines seinem Ma§stab entsprechenden Rahmens): 

Das Kl�rwerk ist nicht nur f�r die Stadt Krefeld ein Denkmal von au§erordentlicher 
Bedeutung sondern es ist auch als national wertvoll einzusch�tzen. Eine erste 
Stellungnahme des LVR-Amt f�r Denkmalpßege im Rheinland- diesbez�glich liegt 
der Stadt Krefeld bereits vor. 
Auch wenn das Denkmalschutzgesetz NRW keine Di!erenzierung zwischen 
ãherk�mmlichenÒ Denkm�lern und Denkm�lern ãau§erordentlicherÒ Bedeutung 
vorsieht, muss dennoch in allen Planungen, dem explizit Beachtung geschenkt 
werden. 
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2. Konvention von Granada: 

Jede Partei des Europ�ischen �bereinkommens zum Schutz des architektonischen 
Erbes Europas und so auch die Bundesrepublik Deutschland ist verpßichtet, die 
Erhaltung, Belebung und Wertsch�tzung des baugeschichtlichen Erbes zu einem 
wesentlichen Bestandteil ihrer Kultur-, Umwelt- und Planungspolitik zu machen. Es 
ist im vorliegenden Bebauungsplanungsentwurf nicht erkennbar, womit die Stadt 
Krefeld der Konvention von Granada gerecht wird. Weder an der Erhaltung, noch an 
der Belebung und leider auch nicht an der Wertsch�tzung des baugeschichtlichen 
Erbes dieses herausragenden Denkmals ist eine ausreichende Wertsch�tzung bisher 
erkennbar.  

3. Europ�ische Landscha"skonvention, Konvention von Florenz 

Die Umgebung des Kl�rwerks muss als ãLandscha"Ò erfasst und bewertet werden. 
Die Landscha" um das Kl�rwerk ist ein Ergebnis eines Prozesses von Mensch und 
Natur. Es sind ãLandscha"squalit�tszieleÒ zu entwickeln. Das Kl�rwerk ist nicht 
ãzuf�llig" an seinem Standort errichtet worden sondern im Rahmen von 
geograÞschen Bedingungen (Gef�lle zum Rhein), kommunalen Besonderheiten (es 
entstand als Krefelder Kl�ranlage in Uerdingen), vom Bau des Rheinhafens (Außage 
f�r den Antrag zum Hafenausbau war die Kl�rung dessen Abw�sser, so auch 
ausgef�hrt) und genauer geograÞscher Verortung zwischen preu§ischer Staatsbahn, 
Krefelder Hafenbahn und dem damals geplanten Rhein Maas-Schelde-Kanal-Projekt. 

Auch die Gr�nß�che, die im vorgelegten Entwurf �berplant wird, ist in diesem 
Zusammenhang zu bewerten. Es ist zu vermuten, dass diese Gr�nß�che und auch die 
unmittelbar angrenzende Fl�che, welche die historische Grundst�cksgrenze des 
Kl�rwerks darstellt und heute ãder WegÒ ist bzw. zur Sportanlage geh�rt, ein 
Landscha"sbereich ist, der in einem ãLandscha"squalit�tszielÒ bewertet werden 
muss. Der Verlust dieses Landscha"sbestandteils durch die �berplanung als 
Kleingartenanlage mit einer Bebauung und Umfriedung zerst�rt diesen 
sch�tzenswerten und ablesbaren Zusammenhang. 

4. Rahmenkonvention des Europarates �ber den Wert des Kulturerbes f�r die 
Gesellscha", Konvention von Faro, wonach Vertr�glichkeitspr�fungen und 
insbesondere auch Verminderungsma§nahmen die das Kulturelle-Erbe betre!en, 
dargestellt werden sollen: 

Im vorliegenden Entwurf des Bebauungsplans sind keinerlei 
ãVerminderungsma§nahmenÒ zu erkennen. Im Gegenteil werden sich die 
ãBelastungenÒ f�r das kulturelle Erbe kumulieren. Es liegen bereits jetzt hohe 
Belastungen, unter anderem durch fehlende L�rmschutzma§nahmen und die aus 
L�rm entstehenden Ersch�tterungen der Bahnlinie, sowie der B288 vor.  
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Alle zus�tzlichen Kra"fahrzeugverkehre die den Rundweg benutzen, werden 
langfristig eine Belastung f�r das kulturelle Erbe und dessen Erhalt darstellen. Es 
sind keine Stellpl�tze vorhanden, weder f�r die projektierte Kleingartenanlage, noch 
f�r das von der Stadt Krefeld verpachtete Gel�nde ãHundevereinÒ, noch f�r das 
durch die Stadt an eine Taxizentrale vermietete Geb�ude auf dem Gel�nde der 
Sportanlage, noch sind ausreichend Stellpl�tze f�r die Sportanlage selbst 
vorhanden.      

Ohne im Planentwurf vorzulegende und gebotene ãVerminderungsma§nahmenÒ ist 
eine �berplanung, die ausschlie§lich di!use weitere Belastungen impliziert, 
unzureichend.  

Konkrete weitere Planungsvorschl�ge k�nnen aus unserer Perspektive nur im engen 
Dialog mit dem Planungstr�ger und allen zu Beteiligenden gemeinsam erfolgen.  

Dennoch k�nnen wir, insbesondere in Covid-19-Zeiten, mit einigen Parametern und 
Vorschl�gen die mit ber�cksichtigt werden sollten, zur Diskussion beitragen.  

Zur geplanten Umnutzung des Kl�rwerks: 
Das Kl�rwerk soll in der Zukun" �!entlich erlebbar sein. Das Umnutzungskonzept als 
in Deutschland einzigartiges �!entlich erlebbares Industriedenkmal, als �!entliches 
UNESCO-IHP-assoziiertes Wassermuseum, und als Veranstaltungsst�tte ist von 
vielen Variablen abh�ngig, deren Realisation und zeitliche Abfolge, insbesondere 
unter Covid-19-Zeiten, nicht vorausschauend zu terminieren sind.  

Dabei wird jedoch die Erreichbarkeit des geplanten Museums problematisch f�r die 
Anwohner des Rundwegs werden. um diese zu l�sen, sind anschlie§end drei von uns 
entwickelte Szenarien aufgef�hrt. 
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1) Zuwegung durch Fu§g�ngertunnel (gelb) unter der Eisenbahnlinie  
- Rundweg auf H�he des Tunnels bei abendlichen Veranstaltungen abtrennen. (rot) 
- Fussweg durch den Eisenbahntunnel ert�chtigen 
- Parkm�glichkeiten entwickeln: Fl�che zwischen Kirschb�schgen e.V. und 

PfadÞndescha" als Parkß�che entwickeln (1), alternativ Parkplatz des BKU (2)  
- Abreiseweg nach 21.00 zu Fu§ nur durch den Tunnel m�glich machen 
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2) Zuwegung nur durch den LKW-Port ãHafenbahnhofÒ (7) durch den Tunnel unter der 
B288 / an der Bahnlinie entlang 
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3) Zuwegung durch das Wohngebiet Joseph G�rres Stra§e ert�chtigen  
- Ert�chtigung und L�rmschutzma§nahmen des Weges entlang der Bahnlinie 
(jetziger Fu§weg vom Rundweg zur Alten Krefelder Stra§e) (3)  
- Trainingsß�che des Hundevereins Rundweg 18 auf die Gr�nanlage oder den 
Sportplatz verlegen (4),  
- urspr�ngliches Gel�nde des Kl�rwerks samt nebenliegender ãSchleusenß�che" 
wiederherstellen (5)  
- Parkm�glichkeiten entwickeln: auf dem freiwerden historischen 

ãKl�rwerksgel�ndeÒ (6)  
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Abschlie§end stellen wir fest: 

Die Stadt Krefeld ist nun aufgefordert, die Umnutzung des denkmalgesch�tzten 
Kl�rwerks als �!entlich erlebbares Industriedenkmal, als �!entliches UNESCO-IHP-
assoziiertes Wassermuseum, und als Veranstaltungsst�tte - mit den der 
Planungsbeh�rde selbst als Alteigent�mer vorliegenden Fl�chenzahlen des 
Geb�udebestandes - vorausschauend und in der maximal denkbaren Quantit�t zu 
berechnen und in Planungen zu ber�cksichtigen.  

Die im Bebauungsplanentwurf geplanten Kleing�rten und insbesondere auch WA 
Ausweisung d�rfen die sp�tere Umnutzung des Kl�rwerks in keiner Weise 
einschr�nken.  

Direkter Kontakt zu uns: 

Denkmal Kl�rwerk  
Rundweg 20-22 
47829 Krefeld 
Tel: 02151-9718738 

Mit freundlichen Gr�§en,  
Christoph Becker 
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